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meisblatt ftr kn Kreis Gießen.
JnhaltS -Ncbcrfichti Schutz dcr Feldmarken. - Bestellung von Reiterpatrouillen . - Tr »,» Prämien für Haler und Gerste - För-
_ derung der Ziegenzucht . — Festsetzung von Preisen für Klee- und GraSsamen.

XVIII . Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando
Abt . Illb . Tgb .-Rr . 16775/4861.

58e t r . : Schchtz der Feldmarken.
.. Auf Grund des § 9b des Belagerungszustandsgesetzes tum
L . ? 1851 verbiete ich hiermit tm Jüleresse der öffentlichen
^rcherhert , den von den Polizeibehörden erlassenen pder zu er-,
lassenden Verboten , die Feldmarken oder Teile derselben bei Tag
oder Jcflcf>t zn betreten , zuwiderznha ndeln.

. Zülviderhaudlungeu werden mit Gefängnis bis zn einem Jahre,
denn Vor liegen mildernder Umstände mit .Hast oder mit Geld¬
strafe lns zu 1500 Mark bestraft.

Frankfurt  a . M ., tvesn 17. August 1917.
Ter stellv. Kommandierende General:

Riedel,  Generalleutnant.

Akn den Oberbürgermeister zu Gieren und die Grohh.
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.

, Bombendes ist ortsüblich bekamrt zn nrachen unter Hinweis
-auf die Artikel 36 und 43 des Feldshrasgesetzes voni 13 . Jüli 1904.

Gießen,  den 24 . Augjust 1917.
Großhcrzogliches Kreisamt Gießen.

Or . U s iln g e r.
XVIII . Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando
Abt . V, III b. Tgb .-Nr . 10 221/4896.
Betr . : Bestellung von Reiterpatrouillen ru Hilssgcndarmen.
on ß in /i . Verfügung des Kr iegsn iinisteriums vom
20. 6 . 1 ( (Nr . 645/1 r . g . Mob . A) für den Korp -Äbereichs zur Bersü-
guna gestellten Rerterpairouillen (vergl . Generalkommando vom 13.
7 . 17 . y± \1122) werden hiermit im Einvernehmen mst deni
Gouverneur der Festung Mainz zu Hilfsgendarmen bestellt

Sre tragen als solche eine Minbinde Mit der Aufschrift ^
, Ĥilfsgendarm des stellt». Generalkommandos XVIII . Armeekorps " .

Ihre Aufgabe besteht — neben der ihnen in erster Linie ob¬
liegenden Mberwachuing der Kriegsgefangenen — in der- Ber --
M ' ng leder Schiädigtmg von Gegenst/änden, die für die K̂rieg-
führung oder die Kriegswirtschaft in Betracht kommen, rnsd^
sondere rm Dchiühen der Feldftüchte vor Entwendung oder Bd-
M 'üdmnng gegen wderinann , im Bewahren industrieller Mlagen
.Berkeyrsanlagen (Eisenbahnen , 8Me , Kanäle . Telegrapheuleiimr-
gen usw.) vor Zerstjölrimg oder Beschädigung , sowie in der Mit¬
wirkung bei Bekämpfung des Schleichhandels mit Lebensmitteln.

Frankfurt  a . M ., den 8. August 1917.
Der stellt). Kommairdierende General:

Riedel,  Generalleutnant.

Verordnung
über Tmschprämien für Hafer und Gerste . Vom 11. August 1917.

Auf Grund des § 8 der Verordnung über die Prei ' e bet
wndw 'tttschaftlrchen Erzeugnisse aus der Ernte 1917 und Fr
Lchlachtmch vom 19. März 1917 Meichs -Gcsetzbl. S . 243 ) be»s
stimme ich: ^
ci V .? 3Cr, § 1 ber Verordnung über Frühdrusch vvstt
^ 1^ 17 'Aoichs -Gesetzbl. 2.  443 ) festgesetzte Druschprämie
btm 60 Matt für die Tonne bleibt für Hafer und Gerste auS
der Ernte 1917 bis auf weiteres bestehen, auch soweit die Ab^
lieferung nach dem 15 . August 1917 erfolgt.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der VerkündrMtzrn Kraft.
Berlin,  den 11 . August 1917.

Ter Präsident des Kriegsernährungsamts.
I . V . : von Braun.

An den Oberbürgermeisterzu Giehen und die Grohh. Bürger-
meistereien der Landgemeinden des Kreises. l

Vorstehendes ift ortsüblich bekanntznmachen.
Greßen,  den 22 . August 1917 . {

Großherzoalicbes Kreisamt Gießen.
_ _ Dr. Usinger.

Betr . : Forderung der Ziegenzucht . ' ' ”
dln den Oberbürgermeister zu Giehen und an die Grohh.

Bürgermeistereien der Landgemeindru des Kreises
Wir erinnern nocl-mals an die Erledigung unserer Verftigwra

vom 9 . Slum 1917 mit Frist ttoit 1 Worte.
Gießen,  den 20 . August 1917.

Großherzogliches Kreisamt Gießen
V * Hemmerde

Bekanntmachung
über neue Festsetzung von Preisen für Klee- und Grassamen !.

Vom 18. Miaust 1917.
Unter Bezugnahme auf die Verordnung Des Stellvertreters

des Reichskanzlers über den Handel mit Sämereien vom 15 yJto*
vember 1916 und unsere Ausführungsvervrdnuug vom 22 Aovenv-,
ber 1916 (Regierungsbl . S 228 ) und die Bekanntmaclmng vom
6. Januar 1917 (Regieruugsbl . S . 6) werden .nachstehend di«
Höchstpreise bekamtt geinacht, die in einer Sitzung der „Offizielle
Preistonimission für landwirtschaftliche Sämereien " am 7. Jjckß
1917 mit Genehmigung des Kriegsernährungsamts für Klee-,
und Grassameu guter Qualität der Ernte 1917 (ausgenommen
Luzerne ) festgesetzt worden sind, unter Beibehaltung der bisher
geltendeii Wertzahlen für Reinheit und Krinrsähig ^ it.

D a i m fta d t, ben 18. August 1917.
Großherzogliches Ministerium des Innern,

v. Homberg k.
Stof* I. Stufe II. Stufe III.

Höchstver- Höchsteinkanss-
Hochst- kalissvreisder preis der HändlerKeiin-

vou Händlern zum

1. Seradella.
2. Rotklee, seidefrei, mitteleuropäisch
9. Weißklee, feibefrei.

Reinheit fähig« Verkaufs- Händler an
keit preis an Händler zum Verkam an Hand-

Ver - Verkauf an ler und beim Ein-
Ve .draucher kani vorn Auslandebraucher

Stufe IV.
Höchst«

einkaufs«
preis der
Händler
von Pro¬
duzenten

b. Gelbklee, enthülst, seidefrei.
6. Inkarnatklee , feibefrei . '
7. Luzerne, feibefrei, Jahrgang 1915 und ältere asiatische

europäische.

10. Engl . Raygras . .
11. Jtal . Raygras . .
12. Westerwaldisches RaygraS . 90
13. Wiesenschwingel .
14. Timothe , feibefrei.
15. Knaulgras.
16. Schasschwingel . .

Bei beit Kleearten sind die harten Könner in beit Keim¬
zahlen ganz mitgerechnet.

Tie Erfüllung der oben genannten Reinheitszisfern genügt
nicht unbedingt , um den Begriff „ Gute Qualität " zn erfüllen:
es °kommt hierz l̂ auch auf die Art des 58esatzes an , und es muß

90 70 55- 49,- 44,- 40,—92 80 300,— 278,— 260,— 250,—
90 *) 80 195,— 176,— 160, - 162,—
88 **) 65 25°,— 228,— 210,- 200,—92 70 120,— 106,— 96.— 90,—92 80 148,— 132,- 118- 110,—92 70 120 — 112,- 105,- 97,—92 70 155,- 147,- 140,- 132,—80 70 250,— 228,- 210,— 200,—95 70 82,- 73,- 65,— 60,—75 75 135,— 10,— 108,— 100,—85 80 135,- 120,— 108,— 100,—90 70 135,— 120,— 108,— 100,—80 70 135,- 120,— 108,- 100,—90 70 120,— 106,— 96.— 90.—75 80 135,- 12 \ - 108,— 100,—70 70 70,- 62,- 55,— 5o;_

auch, abgesehen voii dcr ziffermäßigen Rnnheit , die Ware d?er
handelsüblicl )cn Anschauintg von guter Qualität entsprechen.

*)  Einschließlich 10 v. H . Schwcdisch-Klee.
**) Einschließlich 10 v. H. Weißklee.

Zwillingsrunddruch der Brühl ' schen  Univ .-Buch - und Steindruckerei . N. Lange,  Gießen.
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